
 

 

 

 

IMPERA SE 
 

Frankfurt am Main 

 

Wertpapier-Kenn-Nr.: A2P4HK  

ISIN: DE000A2P4HK1 

 

 

 

Einladung 

zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur  

 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

am Dienstag, den 20. Juni 2023, um 11:00 Uhr (MESZ), 

 

ein. 

 

Die ordentliche Hauptversammlung wird als Präsenz-Hauptversammlung abgehalten. 

 

Die Versammlung findet statt in den Geschäftsräumen der Notare Dr. Kai Bischoff und Dr. 

Andreas Bürger, GÜRZENICHQUARTIER, Martinstraße 3, 50667 Köln. 
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I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge zu den  
Tagesordnungsgegenständen 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IMPERA SE zum 31. Dezember 2022 

mit dem Bericht des Verwaltungsrats  

Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.impera.info/investorrelations  

 

zugänglich.  

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung, da der Verwaltungsrat den vom 

Geschäftsführenden Direktor aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der 

Jahresabschluss damit festgestellt ist. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführenden Direktors 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Geschäftsführenden 

Direktor Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats  

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des 

Verwaltungsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WSG Hanseatische Treuhandgesellschaft mbH, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und 

den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2023 zu bestellen. 

 
II. Weitere Erläuterungen und Anlagen 

 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der IMPERA SE beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung EUR 250.000,00 und ist 

in 250.000 auf den Inhaber lautende Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 eingeteilt. Jede 

ausgegebene Aktie gewährt eine Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft 

keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der 

Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt mithin 250.000 Aktien bzw. Stimmrechte. 
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2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung sind gemäß § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung – wobei der Tag der Hauptversammlung und 

der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen sind –, mithin bis zum 13. Juni 2022, 

24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, 

bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, mithin auf den 30. 

Mai 2023, 00:00 Uhr (MESZ) ("Nachweisstichtag"), nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch 

eine in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) in deutscher oder englischer Sprache erstellte 

und auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung bezogene Bescheinigung 

ihres Anteilsbesitzes zu erbringen. Der Nachweis muss der Gesellschaft bis spätestens sechs Tage 

vor der Hauptversammlung – wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht 

mitzurechnen sind –, mithin bis zum 13. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. 

 

Anmeldungen und Nachweise über den Anteilsbesitz sind bei der Gesellschaft per Post, Telefax 

oder E-Mail unter folgender Anschrift, Telefax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse einzureichen: 

 

IMPERA SE 

Am Justizzentrum 5 

50939 Köln 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)221 474 526 27 

E-Mail: info@impera.info 

 

Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres 

Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.  

 

Gemäß § 121 Absatz 3 Satz 3 Nr. 1 Aktiengesetz erläutern wir die Bedeutung des 

Nachweisstichtags im Sinne von § 123 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz dahingehend, dass nur 

diejenigen Personen, die am Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also am 30. Mai 

2023, 00:00 Uhr (MESZ), Aktionäre sind und die weiteren satzungsmäßigen und gesetzlichen 

Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, insbesondere den Nachweis ihres Anteilsbesitzes wie zuvor 

beschrieben erbracht haben, berechtigt sind, an der Hauptversammlung teilzunehmen und ihr 

Stimmrecht auszuüben. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 

Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des 

Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 

ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. 

Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 

Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe 

und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer zum Nachweisstichtag nicht Aktionär 
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ist, aber noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist somit nicht teilnahme- und 

stimmberechtigt, es sei denn, er/sie lässt sich durch den Veräußerer bevollmächtigen oder zur 

Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine etwaige 

Dividendenberechtigung. 

 

Köln, im Mai 2023 

 

IMPERA SE 

 

Der Geschäftsführende Direktor 

 


